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Vorwort

Die Neuauflage (die 25.) berücksichtigt Rechtsprechung und Literatur bis zum
Herbst 2017. Zahlreiche gesetzliche Änderungen waren einzuarbeiten.

Die Beschränkung des Fahrverbotes als Nebenstrafe nur für Verkehrsdelikte ist
entfallen. Diese Neuregelung ist durch eine intensive kriminalpolitische Diskussion
begleitet worden. Das Fahrverbot als Nebenstrafe auch bei allgemeiner Kriminalität
war Thema des Arbeitskreises I des Verkehrsgerichtstag in Goslar 2017 (dort mit
weit überwiegender Mehrheit abgelehnt). Ebenfalls intensiv in der Öffentlichkeit
diskutiert wurde und wird die Strafbarkeit von verbotenen Fahrzeugrennen. Durch
den neugefassten § 315d StGB ist nun generell die Teilnahme an einem illegalen
Autorennen unter Strafe gestellt. Für die Erfüllung des Straftatbestandes kommt es
nicht mehr darauf an, dass die konkrete Gefahr einer Rechtsgutverletzung eingetre-
ten ist. Nach der Neuregelung handelt es sich um einen abstrakten Gefährdungstat-
bestand. Hinzuweisen ist auch auf die Änderung des § 44 StGB durch das Gesetz
zur effektiveren und praxistauglicheren Gestaltung des Strafverfahrens.

Bei den zivilrechtlichen Ansprüchen ist das im Juli 2017 in Kraft getretene Hinter-
bliebenengeld zu nennen. In § 844 Abs. 3 BGB ist ein neuer Schadenersatzanspruch
eigener Art geschaffen worden, wonach demjenigen, der in einem besonderen per-
sönlichen Näheverhältnis zum Getöteten stand, eine angemessene Entschädigung in
Geld zu leisten ist. § 843 Abs. 3 BGB hat gleichlautende Entsprechungen in den spe-
ziellen Haftungsgesetzen (u.a. § 10 Abs. 3 StVG). Unsere Kommentierung gibt Ant-
worten auf die Vielzahl der – vom Gesetzgeber bewusst – offengehaltenen Fragen.

Neu aufgenommen wurde das ab 1.9.2017 geltende Carsharinggesetz.
Neben den gesetzlichen Neuregelungen haben wir, um die praktische Arbeit

mit dem Kommentar weiter zu verbessern, einen eigenen Bearbeiterteil „Zivilpro-
zessrecht“ aufgenommen. Mit diesem gesonderten Abschnitt wird der wesentlichen
Bedeutung des Prozessrechtes für die Praxis Rechnung zu tragen. § 115 VVG ist
neu kommentiert worden, damit den Benutzern des Kommentars eine Kommentie-
rung zu allen für den Verkehrsrechtler wichtigen Vorschriften des VVG zur Verfü-
gung steht.

Der „Satzschluss“ ist nur eine Momentaufnahme. So ist am 19.10.2017 die
53. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften in Kraft
getreten (BGBl Teil I, S. 3549). Das Ziel dieser VO ist die Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit u.a. dadurch, dass in § 23 StVO die Ausweitung des sog. Hand-
held-Verbotes auf sämtliche Geräte der Kommunikations-, Informations- und
Unterhaltungselektronik erfolgt. Folge einer EU-VO ist, dass u.a. der Transport
bestimmter tierischer Produkte vom Sonn- und Feiertagsverbot für schwere Lkw
ausgenommen sind. Diese neue 53. VO konnte nicht mehr in die jeweiligen Kom-
mentierungen eingearbeitet werden. Wir haben nach entsprechenden Hinweisen
bei den geänderten Paragraphen im Anschluss an die StVO-Kommentierung diese
in einem eigenen Abschnitt kurz dargestellt.

Wir hoffen, dass wir mit der Neuauflage den praktischen Anwendungsbedürf-
nissen weiter Rechnung getragen haben und sind, wie auch in der Vergangenheit,
für Anregungen und Ergänzungen jederzeit dankbar.

November 2017 Die Verfasser
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